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VERORDNUNG (EU) 2015/… DES RATES 

vom … 

zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union  

für bestimmte Fischereierzeugnisse  

im Zeitraum von 2016–2018 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 31, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=86673&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13502/15;Nr:13502;Year:15&comp=13502%7C2015%7C


 

 

13502/15    AMM/mhz 2 
 DGB 2A  DE 
 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gegenwärtig hängt die Versorgung der Union mit bestimmten Fischereierzeugnissen von 

Einfuhren aus Drittländern ab. In den vergangenen 18 Jahren hat sich die Abhängigkeit der 

Union von Einfuhren zur Deckung des Verbrauchs an Fischereierzeugnissen erhöht. Damit 

die Herstellung von Fischereierzeugnissen in der Union nicht gefährdet und eine aus-

reichende Versorgung der Verarbeitungsindustrie in der Union sichergestellt wird, sollten 

die Einfuhrzölle auf eine Reihe von Fischereierzeugnissen im Rahmen angemessen großer 

Zollkontingente gesenkt oder ausgesetzt werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen für die Erzeuger in der Union sollte dabei auch die 

Krisenanfälligkeit einzelner Fischereierzeugnisse auf dem Unionsmarkt berücksichtigt 

werden. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 des Rates1 wurden autonome 

Unionszollkontingente für bestimmte Fischereierzeugnisse im Zeitraum 2013 - 2015 

eröffnet und verwaltet. Da der Anwendungszeitraum dieser Verordnung am 31. Dezember 

2015 ausläuft, ist es wichtig, die darin enthaltenen einschlägigen Bestimmungen für den 

Zeitraum von 2016 - 2018 fortzuschreiben. 

(3) Für alle Einführer in der Union sollte ein gleicher und ununterbrochener Zugang zu den in 

dieser Verordnung vorgesehenen Zollkontingenten gewährleistet sein, und die für die 

Zollkontingente vorgesehenen Zollsätze sollten ohne Unterbrechung auf alle Einfuhren der 

betreffenden Fischereierzeugnisse in alle Mitgliedstaaten angewandt werden, bis diese 

Kontingente ausgeschöpft sind. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1220/2012 des Rates vom 3. Dezember 2012 über handelsbezogene 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Verarbeitungsunternehmen in der Union 
mit bestimmten Fischereierzeugnissen im Zeitraum von 2013 bis 2015 und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 104/2000 und (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. L 349 vom 
19.12.2012, S. 4). 
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(4) In der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission1 sind die Regeln für eine 

Verwaltung der Zollkontingente in der Reihenfolge der Annahme der Anmeldungen zur 

Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr festgelegt. Die mit der vorliegenden 

Verordnung eröffneten Zollkontingente sollten von der Kommission und den 

Mitgliedstaaten entsprechend diesen Regeln verwaltet werden. 

(5) Durch die Geltung des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der 

Europäischen Union und Kanada wird der verfügbare präferenzielle Zugang zum 

Unionsmarkt für Garnelen der Art Pandalus borealis, die unter ein in dieser Verordnung 

geregeltes Zollkontingent fallen, verändert. Dieses Kontingent sollte daher angepasst 

werden, um eine gegenüber der Zeit vor dem Inkrafttreten oder der vorläufigen 

Anwendung des Abkommens unveränderte präferenzielle Versorgung des Unionsmarktes 

zu gewährleisten. 

(6) Durch die Geltung des Zusatzprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen, das parallel zum EWR-

Finanzierungsmechanismus (2014–2021) ausgehandelt wurde, wird der verfügbare 

präferenzielle Zugang zum Unionsmarkt für Heringe, die unter zwei in dieser Verordnung 

geregelte Zollkontingente fallen, verändert. Diese Kontingente sollten daher angepasst 

werden, um eine gegenüber der Zeit vor dem Inkrafttreten oder der vorläufigen 

Anwendung dieses Zusatzprotokolls unveränderte präferenzielle Versorgung des 

Unionsmarktes zu gewährleisten. 

                                                 
1 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 
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(7) Es ist wichtig, die Versorgung der Fische verarbeitenden Industrie mit rohen Fischerei-

erzeugnissen und somit Kontinuität bei Wachstum und Investitionen sicherzustellen, und 

ihr insbesondere die Anpassung an die Ersetzung von Aussetzungen durch Kontingente 

ohne Versorgungsunterbrechungen zu ermöglichen. Es ist daher angebracht, für bestimmte 

Fischereierzeugnisse, für die Aussetzungen gegolten haben, ein System einzurichten, 

welches unter bestimmten Umständen eine automatischen Erhöhung der anwendbaren 

Zollkontingente in Gang setzt. 

(7) Im Interesse einer effizienten gemeinsamen Verwaltung der Zollkontingente sollten es den 

Mitgliedstaaten gestattet sein , die für ihre tatsächlichen Einfuhrmengen erforderlichen 

Ziehungen auf die Kontingentsmengen vorzunehmen. Da dieses Verwaltungsverfahren 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission voraussetzt, 

sollte die Kommission überwachen können, in welchem Umfang die Zollkontingente in 

Anspruch genommen werden, und die Mitgliedstaaten entsprechend informieren — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Einfuhrzölle auf die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse werden im Rahmen der 

Zollkontingente für die angegebenen Mengen und Zeiträume zu den aufgeführten Zollsätzen 

gesenkt oder ausgesetzt. 

Artikel 2 

Die Zollkontingente gemäß Artikel 1 dieser Verordnung werden nach Maßgabe der Artikel 308a, 

308b und Artikel 308c Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 verwaltet. 

Artikel 3 

(1) Das unter der laufenden Nummer 09.2794 anwendbare Zollkontingent für Garnelen der Art 

Pandalus borealis und Pandalus montagui, gekocht und geschält, zur Verarbeitung 

bestimmt, das im Anhang dieser Verordnung auf 30 000 Tonnen jährlich festgesetzt ist, 

wird ab dem 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem das umfassende 

Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada in 

Kraft tritt oder vorläufig angewendet wird – je nachdem, was zuerst eintritt – automatisch 

auf 7 000 Tonnen pro Jahr gesenkt. 
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(2) Das unter der laufenden Nummer 09.2788 anwendbare Zollkontingent für Heringe, mit 

einem Gewicht von mehr als 100 g je Stück oder Lappen mit einem Gewicht von mehr als 

80 g je Stück, zur Verarbeitung bestimmt, das im Anhang dieser Verordnung auf 

17 500 Tonnen jährlich festgesetzt ist, wird zwei Monate, nachdem das parallel zum EWR-

Finanzierungsmechanismus (2014–2021) ausgehandelte Zusatzprotokoll zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich 

Norwegen in Kraft tritt oder vorläufig angewendet wird – je nachdem, was zuerst eintritt –, 

automatisch auf 12 000 Tonnen pro Jahr gesenkt. Sofern die Restmenge des betreffenden 

Zollkontingents zum fraglichen Zeitpunkt 12 000 Tonnen oder weniger beträgt, tritt keine 

automatische Absenkung ein. 

(3) Das unter der laufenden Nummer 09.2792 anwendbare Zollkontingent für Heringe, 

zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake, in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Abtropfgewicht von nicht weniger als 70 kg netto, zur Verarbeitung bestimmt, das 

im Anhang dieser Verordnung auf 15 000 Tonnen jährlich festgesetzt ist, wird zwei 

Monate, nachdem das parallel zum EWR-Finanzierungsmechanismus (2014–2021) 

ausgehandelte Zusatzprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Norwegen in Kraft tritt oder vorläufig 

angewendet wird – je nachdem, was zuerst eintritt –, automatisch auf 7 500 Tonnen pro 

Jahr gesenkt. Sofern die Restmenge des betreffenden Zollkontingents zum fraglichen 

Zeitpunkt 7 500 Tonnen oder weniger beträgt, tritt keine automatische Absenkung ein. 

(4) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten umgehend mit, dass die Bedingungen gemäß 

den Absätzen 1 bis 3 erfüllt sind, und sie veröffentlicht die Information über das neue 

Zollkontingent im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C). 
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Artikel 4 

(1) Die Kommission prüft umgehend, ob am 30. September des betreffenden Kalenderjahres 

bei einem Fischereierzeugnis, auf das der vorliegende Artikel gemäß dem Anhang 

Anwendung findet, das jährliche Zollkontingent zu 80 % ausgeschöpft worden ist. Trifft 

dies zu, so gilt das im Anhang festgelegte jährliche Zollkontingent automatisch als um 

20 % erhöht. Das erhöhte Zollkontingent ist der auf dieses Fischereierzeugnis in dem 

betreffenden Kalenderjahr anwendbare Zollkontingent. 

(2) Auf Anfrage mindestens eines Mitgliedstaats und unbeschadet des Absatzes 1 überprüft 

die Kommission, ob bei einem Fischereierzeugnis, auf das der vorliegende Artikel gemäß 

dem Anhang Anwendung findet, das jährliche Zollkontingent vor dem 30. September zu 

80 % ausgeschöpft worden ist. Trifft dies zu, so findet Absatz 1 Anwendung. 

(3) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten umgehend mit, dass die Bedingungen gemäß 

den Absätzen 1 oder 2 erfüllt sind, und sie veröffentlicht die Information über das neue 

Zollkontingent im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C). 

(4) Ein gemäß dem Absatz 1 erhöhtes Zollkontingent darf in dem betreffenden Kalenderjahr 

nicht weiter erhöht werden. 
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Artikel 5 

Die Kommission und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen, um eine 

ordnungsgemäße Verwaltung und Kontrolle der Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten. 

Artikel 6 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2018. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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